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Mit freundlichen Grüßen

Eberhard Koch

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Oktober 2010 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die 
Sie interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:
Die Einbeziehung von privaten Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksver-
käufen nach dem 31.03.1999 ist insoweit verfassungswidrig, als auch der bis zu 
diesem Zeitpunkt entstandene Wertzuwachs solcher Grundstücke einbezogen 
worden ist, bei denen die vorher geltende zweijährige Spekulationsfrist schon 
abgelaufen war.

Wer gehofft hat, an den steuerfreien Abgeordnetenpauschalen würde gerüttelt, 
wird durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts enttäuscht. Während 
die Abgeordneten ihre Aufwendungen weiterhin nicht nachweisen müssen, 
können sie den Nachweis von Werbungskosten oder Betriebsausgaben für den 
Normalbürger weiterhin bürokratisieren.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Termine Steuern / Sozialversicherung Oktober / November 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.10.2010 1 10.11.2010 2

Umsatzsteuer 11.10.2010 10.11.2010 4 

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

14.10.2010 15.11.2010

08.10.2010 05.11.2010

Gewerbesteuer Entfällt 15.11.2010

Grundsteuer Entfällt 15.11.2010

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

Entfällt 18.11.2010

Entfällt 12.11.2010

Sozialversicherung 7 27.10.2010 26.11.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Entnahme von Anteilen aus dem 
Betriebsvermögen als Anschaffung
Bei der Veräußerung einer wesentlichen 
Beteiligung ermittelt sich der Gewinn 
aus der Gegenüberstellung des Ver-
äußerungserlöses mit den Anschaf-
fungskosten. Als Anschaffung in die-
sem Sinne gilt auch die Entnahme aus 
dem Betriebsvermögen (anschaffungs-
ähnlicher Vorgang), wenn in diesem 
Zusammenhang die stillen Reserven 
aufgedeckt werden. Unterbleibt eine 
Erfassung der stillen Reserven, aus 
welchen Gründen auch immer, sind die 
historischen Anschaffungskosten anzu-
setzen. Dazu folgender Fall:
 Ein wesentlich Beteiligter veräußer-
te seine Anteile (Nennwert 14 TDM) für 
3 Mio. DM. Diese Beteiligung hatte er 
fünf Jahre vorher aus dem Betriebsver-
mögen in das  Privatvermögen entnom-

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern  
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elekt-
ronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis 
zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine  
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
l aufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.10./24.11.2010) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauf tragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.
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men. Eine Versteuerung erfolgte nicht 
und war auch nachträglich nicht mög-
lich, weil die entsprechenden Steuer  - 
bescheide bestandskräftig waren. Fehlt 
es in einem solchen Fall an der Be-
steuerung des Entnahmewerts, ist Ver-
äußerungsgewinn die Differenz zwi - 
schen Kaufpreis und historischen An-
schaffungskosten, so dass es letztlich 
doch zu einer Versteuerung der gesam-
ten stillen Reserven kommt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Schenkung von Kommanditanteilen 
ohne zugehöriges Sonderbetriebs-
vermögen nicht zu Buchwerten 
möglich
Ein Vater hatte 1994 seinen Kindern  
Kommanditanteile geschenkt. Ein im 
Sonderbetriebsvermögen befindliches 
Grundstück (sog. funktional wesent-
liches Sonderbetriebsvermögen) hatte 
er vorher zu Buchwerten in eine andere 
Personengesellschaft eingebracht. Das 
Finanzamt versteuerte die stillen Re-
serven der Kommanditanteile, weil die-
se nur dann zu Buchwerten geschenkt 
werden können, wenn gleichzeitig das 
Sonderbetriebsvermögen mitübertragen 
wird.
 Der Bundesfinanzhof bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts.

Hinweis
Das Gericht hat ausdrücklich offen 
gelassen, ob durch eine Gesetzes-
änderung ab 2001 die vorherige 
Übertragung von Sonderbetriebs-
vermögen in ein anderes Betriebs-
vermögen steuerunschädlich ist.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Anwendung der 1 %-Regelung nur 
bei tatsächlicher privater Nutzung 
von Dienstwagen
Wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer unentgeltlich einen Dienstwa-
gen zur privaten Nutzung überlässt, 
stellt der Vorteil Lohn dar, dessen Wert 
i. d. R. gemäß der 1 %-Regelung zu 
ermitteln ist. Probleme gibt es immer 
dann, wenn zwischen den Beteiligten 
keine Regelung über die Privatnutzung 
getroffen wird oder der Arbeitgeber  
ein privates Nutzungsverbot ausge-
sprochen hat.
 Im entschiedenen Fall hatte eine 
Apotheke mit angegliederter Arznei-
mittelherstellung einen Fuhrpark von 
sechs PKW, darunter ein Fahrzeug der 
Oberklasse. Die Fahrzeuge standen 
den 80 Mitarbeitern sowie dem Sohn 
als leitenden Angestellten für betrieb-
liche Fahrten zur Verfügung, wobei die 
private Nutzung verboten war. Das  
Finanzamt unterstellte, dass der Sohn 
das Fahrzeug der Oberklasse auch pri-
vat nutzte und ermittelte die Nutzung 
nach der 1 %-Regelung, weil auch keine 
Fahrtenbücher geführt wurden. Nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung spreche 
der Beweis des ersten Anscheins für 
eine private Nutzung.
 Der Bundesfinanzhof entschied, 
dass der Anscheinsbeweis die fehlen-
de Feststellung des Finanzamts nicht 
ersetzen kann. Einen Vorteil, den der 
Arbeitnehmer gegen den Willen des 
Arbeitgebers erlangt, zählt – wegen 
fehlendem Bezugs zur Beschäftigung – 
nicht als Arbeitslohn.

Kein Arbeitslohn durch Gebühren-
verzicht zu Gunsten von Mitarbeitern 
eines Vertriebspartners
Mitarbeiter einer Bank vermitteln Bau-
sparverträge für eine Bausparkasse. 
Dafür erhält die Bank eine Vermitt-
lungsprovision. Schließen die Mitarbei-
ter der Bank, deren Ehegatten oder 
Kinder eigene Bausparverträge ab, ver-
zichtet die Bausparkasse auf die sonst 
übliche Abschlussgebühr. Die Bank er-
hält in solchen Fällen andererseits aber 
auch keine Vermittlungsprovision.

 Das Finanzamt sah in dem Ver-
zicht der Bausparkasse auf ihre sonst 
üblichen Abschlussgebühren gegen-
über Mitarbeitern der Bank einen 
geldwerten  Vorteil. Er unterliege bei 
den Bankmitarbeitern der Steuer-
pflicht. Die Bank habe den Lohnsteuer-
abzug vorzunehmen.
 Dieser Auffassung widerspricht der 
Bundesfinanzhof. Arbeitslohn sind die 
für eine Beschäftigung gezahlten Be-
züge oder Vorteile. Sie müssen durch  
das individuelle Arbeitsverhältnis ver-
anlasst sein. Dabei kann es sich auch 
um Zuwendungen eines Dritten han-
deln.
 Arbeitslohn liegt jedoch nicht vor, 
wenn die Zuwendung aufgrund anderer 
Rechtsbeziehungen gewährt wird. Im 
Urteilsfall war zwischen der Vorteils - 
gewährung und der Arbeitsleistung  
kein hinreichender Veranlassungszu - 
sammen hang erkennbar. Mitentschei-
dend war, dass der Gebührenvorteil 
allen Mitarbeitern der Bank gewährt 
wurde. Es spielte keine Rolle, ob sie 
mit der Vermittlung von Bausparver-
trägen überhaupt befasst waren.

Extensive private Nutzung des 
Dienst-PC kann außerordentliche 
Kündigung rechtfertigen
Auch langjährig Beschäftigten darf au-
ßerordentlich gekündigt werden, wenn 
sie Dienst-PCs unerlaubt extensiv 
nutzen. Dafür ist auch keine vorherige 
Abmahnung erforderlich. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen  
entschieden.
 In dem Verfahren ging es um einen 
seit dem Jahr 1976 in einem Bauamt be-
schäftigten Gemeindemitarbeiter, der 
auf Partnersuche war und deshalb über 
einen Zeitraum von mehr als sieben 
Wochen täglich mehrere Stunden mit 
dem Schreiben und Beantworten priva-
ter E-Mails zugebracht hatte, teilweise 
in einem Umfang, der ihm gar keinen 
Raum für die Erledigung von Dienst-
aufgaben mehr ließ.
 Das Landesarbeitsgericht verwies 
auf die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts, wonach ein Arbeitneh-
mer bei privater Internetnutzung wäh-
rend der Arbeitszeit grundsätzlich seine 
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Arbeitspflicht verletzt. Dabei wiegt die 
Pflichtverletzung umso schwerer, je 
mehr der Arbeitnehmer dabei seine 
Arbeitspflicht in zeitlicher und inhalt-
licher Hinsicht vernachlässigt. Danach 
komme im Falle einer extensiven In-
ternetnutzung während der Arbeitszeit 
auch eine außerordentliche Kündigung 
ohne Abmahnung in Betracht. Eine sol-
che extensive Internetnutzung lag hier 
nach Ansicht des Gerichts vor.

Grundstückseigentümer

Mieter dürfen Schönheitsrepara-
turen selbst durchführen
Mieter dürfen ihre Wohnung selbst 
 renovieren. Sie können vom Vermieter 
nicht vertraglich verpflichtet werden, 
einen Handwerker für die Durchfüh-
rung von Schönheitsreparaturen zu be-
auftragen.
 Die bisher nicht geklärte Frage, ob 
der Vermieter den Mieter im Rahmen 
der Übertragung von Schönheitsre-
paraturen dazu verpflichten kann, die 
Schönheitsreparaturen durch einen 
Fachhandwerker ausführen zu lassen, 
hat der Bundesgerichtshof zugunsten 
des Mieters verneint. Das Gericht hält 
in Mietverträgen eine solche Klausel 
für Schönheitsreparaturen für unwirk-
sam, weil damit die Durchführung der 
Reparaturen durch den Mieter ausge-
schlossen ist und dies ihn unange-
messen benachteiligt. Denn ohne eine 
Abwälzung der Schönheitsreparaturen 
auf den Mieter wäre dieser lediglich 
zur fachgerechten Ausführung in mitt-
lerer Art und Güte verpflichtet. Dem 
Interesse des Vermieters an einer fach-
gerechten Ausführung werde durch  
die Vornahme der Arbeiten durch einen 
Laien ausreichend Rechnung getragen, 
wenn dies fachgerecht geschehe. Mit 
dieser Entscheidung sind noch mehr 
Mietvertragsklauseln zu Schönheits-
reparaturen als bisher der Rechtspre-
chung zum Opfer gefallen. Soweit die 
Klauseln nicht wegen starrer Fristen, 
überlanger Fristen oder der Ausfüh-
rungsart unwirksam sind, scheitern sie 
möglicherweise nunmehr an der Fach-
handwerkerklausel.

Grundstückstausch als 
 Anschaffungsgeschäft
Zwei Brüder erwarben 1994 von ih-
rem Vater im Wege der Schenkung 
ein mehr als 16.000 qm großes un-
bebautes Grundstück. Dabei han-
delte es sich um Acker-, Grünland- 
und Waldflächen. Keine drei Jahre 
später veräußerten sie das gesam-
te Grundstück an die Stadt mit der 
Maßgabe, dass ihnen nach der be - 
absichtigten Erschließung 1.400  qm 
erschlossene Baugrundstücke zu-
rückübertragen würden. Dieser Pro - 
zess zog sich bis zum Februar 2003 
hin. Im Dezember desselben Jah-
res veräußerte einer der Brüder 
sein ihm im Februar zugewiesenes 
Baugrundstück.
 Das Finanzamt sah den 1997 ver-
traglich vereinbarten Grundstücks- 
tausch (Acker-, Grünland- und Wald-
flächen gegen erschlossene Bau-
grundstücke) als Anschaffungsge-
schäft für die Baugrundstücke an. 
Den keine zehn Jahre später darauf 
folgenden Verkauf behandelte es 
als steuerpflichtiges privates Veräu-
ßerungsgeschäft.
 Der Bundesfinanzhof bestätig te  
diese Auffassung. Er sah in dem Vor - 
gang keinen Parallelfall zu einem 
förmlichen Umlegungsverfahren. 
Eine vergleichsweise Zwangssitua - 
tion war nicht feststellbar. Das 
Tauschgeschäft erfolgte aufgrund 
freier Entscheidung. 

Sonstiges

Verlängerung der Spekulationsfrist 
bei Grundstücksveräußerungs-
geschäften teilweise verfassungs-
widrig
Auf Grund des am 31. März 1999 ver-
kündeten Steuerentlastungsgesetzes 
1999/2000/2002 hat sich die Frist für 
die Veräußerung privater Grundstücke  
(Spekulationsfrist) auf zehn Jahre 
verlängert. Der Gesetzgeber erfass-
te damit ab 1999 aber auch solche 
Grundstüc ke, bei denen die bis zum 
31.12.1998 geltende Frist von zwei 
Jahren bereits abgelaufen war. Bis zu 

diesem Zeitpunkt waren solche Veräu-
ßerungsgeschäfte einkommensteuer-
frei, wenn zwischen Anschaffung und 
Veräußerung mehr als zwei Jahre lagen.
 Das Bundesverfassungsgericht hat 
entschieden, dass die Verlängerung der 
Veräußerungsfrist auf zehn Jahre ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden  
ist. Soweit die bis zum 31.12.1998 
 geltende zweijährige Spekulationsfrist 
beim Verkauf eines Grundstücks im 
Zeitpunkt der Verkündung noch nicht 
abgelaufen war, war die Verlängerung 
nicht verfassungswidrig.
 Allerdings verstößt die Anwendung 
der verlängerten Spekulationsfrist ge-
gen die verfassungsrechtlichen Grund-
sätze des Vertrauensschutzes, wenn 
ein bereits im Zeitpunkt der Verkün-
dung eingetretener Wertzuwachs mit 
versteuert worden ist.

Beispiel 1
Ein Grundstück wurde am 01.06.1996 
für 100.000  € erworben und am 
01.06.1999 für 150.000 € veräußert. 
Der Verkehrswert des Grundstücks 
betrug bereits am 31.03.1999 
150.000  €. Der Veräußerungsge-
winn von 50.000 € ist einkommen-
steuerfrei. Die Veräußerung des 
Grundstücks erfolgte zwar nach 
Verkündung des Gesetzes am 
31.3.1999, der Wertzuwachs war 
aber bereits bei Verkündung des 
Gesetzes vorhanden.

Beispiel 2
Ein Grundstück wurde am 01.06.1996 
für 200.000  € erworben und am 
1.6.2004 für 400.000 € veräußert. 
Der Verkehrswert des Grund-
stücks betrug am 31.03.1999 
280.000  €. Vom Veräußerungsge-
winn von 200.000 € ist der bis zum 
31.03.1999 entstandene Wertzu-
wachs von 80.000 € (einkommen-
steuerfrei) abzuziehen. Der Rest-
betrag von 120.000 € unterliegt der 
Einkommensteuer im Jahr 2004.
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Freibeträge nunmehr gleich hoch. Da-
gegen gibt es immer noch den Unter-
schied in den Steuerklassen, der aller-
dings durch das Jahressteuergesetz 
be seitigt werden soll.
 Laut Bundesverfassungsgericht be - 
stehen für die Schlechterstellung der 
eingetragenen Lebenspartner gegen-
über den Ehegatten keine Unterschie-
de von solchem Gewicht, die eine 
Benachteiligung der Lebenspartner 
rechtfertigen könnten. Dies gilt sowohl 
für die Gewährung der Freibeträge als 
auch für Zuordnung zu den Steuerklas-
sen.
 Der Gesetzgeber ist aufgefordert, 
bis zum 31.12.2010 eine Neuregelung 
für die vom Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz a. F. betroffenen Altfälle 
(16. Februar 2001 bis 24. Dezember 
2008) zu treffen.

Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtver-
ordnung: Innergemeinschaftliche 
Lieferungen neuer Fahrzeuge sind 
seit 1. Juli 2010 an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu melden
Am 1. Juli 2010 ist die Fahrzeugliefe-
rungs-Meldepflichtverordnung in Kraft 
getreten. Damit werden Unternehmer 
und Fahrzeuglieferer, die nach dem  
30. Juni 2010 innergemeinschaftliche 
Lieferungen neuer Fahrzeuge an Ab-
nehmer ohne Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer tätigen, verpflichtet, die-
se dem Bundeszentralamt für Steuern 
bis zum 10. Tag nach Ablauf des Kalen-
dervierteljahres, in dem die Lieferung 
ausgeführt worden ist, zu melden. 
Liegt eine Dauerfristverlängerung für 
die Abgabe der Umsatzsteuer-Voran-
meldungen vor, gilt diese auch für die 
Anzeigepflichten im Rahmen dieser 
Verordnung.
 Die Meldung erfolgt nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz für jedes 
gelieferte Fahrzeug jeweils gesondert. 
Sie ist grundsätzlich durch Datenfern-
übertragung nach Maßgabe der Steuer- 
daten-Übermittlungsverordnung zu 
über mitteln; alternativ können Fahr-
zeuglieferer und – allerdings nur auf 
Antrag zur Vermeidung unbilliger Här-
ten – auch Unternehmer die Meldung 
in Papierform abgeben.

 Die abzugebende Meldung muss 
folgende Angaben enthalten:
 � Name und Anschrift des Lieferers,
 � Steuernummer und bei Unterneh-

mern Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer des Lieferers,
 � Name und Anschrift des Erwerbers,
 � Datum der Rechnung,
 � Bestimmungsmitgliedstaat,
 � Entgelt (Kaufpreis),
 � Art des Fahrzeugs (Land-, Wasser- 

oder Luftfahrzeug),
 � Fahrzeughersteller,
 � Fahrzeugtyp (Typschlüsselnummer),
 � Datum der ersten Inbetriebnahme, 

wenn dieses vor dem Rechnungsdatum 
liegt,
 � Kilometerstand (bei motorbetriebe-

nen Landfahrzeugen), Zahl der bisheri-
gen Betriebsstunden auf dem Wasser 
(bei Wasserfahrzeugen) oder Zahl der 
bisherigen Flugstunden (bei Luftfahr-
zeugen), wenn diese am Tag der Liefe-
rung über Null liegen,
 � Kraftfahrzeug-Identifizierungs-Num- 

mer (bei motorbetriebenen Landfahr- 
zeugen), Schiffs-Identifikations-Nummer 
(bei Wasserfahrzeugen) oder Werk - 
n ummer (bei Luftfahrzeugen).

Verfassungsbeschwerde gegen 
 Abgeordnetenpauschale erfolglos
Die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destags erhalten zur Abgeltung ihrer 
Aufwendungen im Rahmen der Man-
datstätigkeit eine monatliche Kosten-
pauschale, die einkommensteuerfrei ist. 
Arbeitnehmer erhalten dagegen nur 
einen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 
920  €, wenn sie keine höheren Auf-
wendungen nachweisen.
 Diese Ungleichbehandlung sieht das 
Bundesverfassungsgericht nicht als ver - 
fassungswidrig an. Die Ungleichbe-
handlung findet ihre Rechtfertigung in 
der besonderen Stellung des Abgeord-
neten, der über die Art und Weise der 
Wahrnehmung seines Mandats frei 
und in ausschließlicher Verantwortung 
gegenüber dem Wähler entscheidet.

Ungleichbehandlung von Ehe und 
eingetragener Lebenspartnerschaft 
im Erbschaft- und Schenkungsteuer-
gesetz verfassungswidrig
Nach dem für die Zeit vom 01.01.1997 
bis zum 31.12.2008 geltenden Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetz 
waren eingetragene Lebenspartner-
schaften nach Schaffung des Rechts-
instituts der Lebenspartnerschaft ab 
2001 erheblich höher belastet als Ehe-
gatten. Während Ehegatten der günsti-
gen Steuerklasse I unterfielen, wurden 
Lebenspartner in die Steuerklasse III 
eingeordnet. Auch die Freibeträge wa-
ren für Ehegatten erheblich höher. So 
erhielten Ehegatten einen persönlichen 
Freibetrag von 307.000 €, Lebenspart-
ner dagegen nur 10.000 €. Durch das 
Erbschaftsteuerreformgesetz sind die 


